
Amt für Umwelt

Liebe Neobiota-Interessierte

Eine weitere Neophytensaison 
mit spannenden Veranstaltungen 
und erfolgreichen Bekämpfungs-
aktionen liegt hinter uns und ich 
möchte mich bei allen Beteiligten 
dafür ganz herzlich bedanken. 
Auch bedanken möchte ich mich 
bei all jenen, die bei der Kartie-
rung der Neophytenstandorte im 
ThurGIS mithelfen. So ist ein 
gezieltes Eindämmen und Be-

kämpfen invasiver Neophyten möglich.

Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresabschluss und 
eine schöne Winterzeit.

Herzliche Grüsse Natalie Messner

Neobiota-Newsletter 2/2021

Essigbaum Rhus typhina

Der aus Nordamerika stammende Essigbaum sticht mit 
seinen leuchtend roten Herbstblättern ins Auge. Er wurde 
häufig als Zierbaum in Gärten und Parks gepflanzt. Von dort 
fand er seinen Weg, durch Verschleppung von Erdmaterial 
oder Ablagerung von Gartenabfällen in die Natur. Dort 
breitet er sich auf Schutthalden, Deponien, Strassen- und 
Waldrändern aus. Er bildet dichte, zähe Monokulturen und 
verdrängt die heimische Vegetation. Die Ausbreitung findet 
vor allem über Wurzeln (Wurzelvorkommen im Umkreis von 
10 m um den Essigbaum), seltener über Samen statt. Auch 
kleinste Wurzelstücke können einen neuen Trieb hervor-
bringen.

Bekämpfung: Junge Pflanzen mit Wurzeln ausreissen, 
grosse Bäume ringeln, denn als Reaktion auf Rückschnitt 
oder Fällen entstehen zahlreiche Stockausschläge

Entsorgung: Blüten, Samen und Wurzeln im Kehricht 
entsorgen, restliches Pflanzenmaterial zur Grünabfuhr

Ersatzarten: Vogelbeerbaum, Blumen-Esche, Speierling, 
Elsbeerbaum

Essigbaum (Rhus typhina) 



Inspektionen grüne Branche 
Gemäss Art. 49 FrSV (Freisetzungsverordnung) überwachen die Kantone 
die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nach den Artikeln 6–9, 12, 13 und 16. 
Aus diesem Grund führen wir von der Fachstelle Biosicherheit stichproben-
artig unangemeldete Inspektionen in Gärtnereien, Gartencentern, Baucen-
tern usw. durch. 

Informations-Pflicht
Beim Verkauf von bestimmten Arten (z. B. der Kirschlorbeer) gilt die soge-
nannte Informations-Pflicht. Um die Ausbreitung von weiteren invasiven 
Neophyten zu verhindern, müssen die Kundinnen und Kunden vor dem 
Kaufentscheid über die Problematik und über die notwendigen Pflege-
massnahmen informiert werden. Wenn sie sich für einen Kauf entscheiden, 
muss ihnen bewusst sein, was dies für den Pflegeaufwand der Pflanze 
bedeutet. Daher muss ein entsprechender Informationstext an jeder einzel-
nen Pflanze sichtbar angebracht sein.

Umgangsverbot
Auch mussten im Rahmen der Inspektionen Beanstandungen betreffend 
verbotener Arten (z. B. Schlingknöterich), für die ein sogenanntes Um-
gangsverbot gilt, als auch betreffend dem Verkaufsverzicht (z. B. Henrys 
Geissblatt) gemacht werden.

Verkaufs-Verzicht
Invasive Neophyten, die in ihrer Ausbreitung nicht kontrolliert werden 
können und dadurch Schäden anrichten, sollen nicht verkauft werden. 
Jeder Betrieb ist verpflichtet, selbständig das Risiko der Pflanzen in seinem 
Sortiment zu beurteilen.  Als Hilfsmittel wurde durch Branchen-Vertreter 
und die Behörden eine (nicht abschliessende) Liste mit Beispielen von 
problematischen Pflanzenarten erarbeitet. 

Informationsmaterial
Genauere Informationen zum Thema finden Sie in der Empfehlung „Ein-
schränkungen beim Verkauf gebietsfremder Problem-Pflanzen“ sowie im 
Flyer „Invasive Neophyten im Verkauf“ jeweils von Cercle Exotique.

Kontrolle 2021
Im 2021 haben wir dreizehn Verkaufsstellen inspiziert. In nur vier Betrieben 
wurde die Sorgfaltspflicht eingehalten. Aus diesem Grund werden wir näch-
stes Jahr eine spezifische Schulung für Verkaufsmitarbeitende anbieten.

Invasive gebietsfremde Plattwürmer
Zusätzlich zu den Inspektionen wurden Kontrollen betreffend invasiven 
gebietsfremden Plattwürmern gemacht. Nach wie vor ist noch wenig über 
die Verbreitung, die Einschleppungswege oder die Bekämpfung von 
gebietsfremden Plattwürmern bekannt. Mittlerweile wurden in den Kanto-
nen Basel, Aargau und Zürich Plattwürmer gefunden. Betroffene Betriebe 
werden in der Bekämpfung unterstützt. Mit Hilfe des Merkblattes „Plattwür-
mer, Leitfaden für Gärtnereien zur Befalls Kontrolle“ soll weiter sensibilisiert 
werden.

Stand: Oktober 2021

Plattwürmer
Leitfaden für Gärtnereien zur Befalls Kontrolle 

Plattwurm Obama nungara mit einem Ei, welches anfangs rötlich 
ist und nach einigen Stunden schwarz wird. Obama nungara 
Plattwürmer sind ausgewachsen ca. 4-7cm lang, Eier ca. 5mm 
gross. 

Invasive Plattwürmer breiten sich in Europa durch 
den Handel von Topf- und Gartenpflanzen rasant aus.  
Auch in der Schweiz gibt es vermehrt Meldungen. 
Durch einen sorgfältigen Umgang kann eine weitere 
Verschleppung und grosse Schäden verhindert wer-
den.

• Eingehende Ware sorgfältig prüfen (besonders aus dem Ausland Importiertes).
• Gefundene Plattwürmer sofort bekämpfen und den Behörden melden.
• Eine Weiterverschleppung zum Kunden verhindern.

Bis heute sind in der Schweiz zwei problematische gebietsfremde invasive Plattwürmer be-
kannt: Obama nungara und Caenoplana variegata (auch genannt: Caenoplana bicolor). Oba-
ma nungara stammt ursprünglich aus Südamerika und Caenoplana variegata aus Australien 
und Neuseeland.

Plattwurm Obama nungara verdaut einen Regenwurm mittels 
abgesondertem Enzymbrei, welcher den Wurm verflüssigt.

Plattwurm Caenoplana variegata gefunden 
bei einer Inspektion im Kanton Zürich. Die-
se Art wird deutlich länger als O.nungara: 
kann 15-20 cm lang werden.

Hammerhai Plattwurm (Diversibipalium 
multilineatum) mit der typischen Kopfform.

Bildquelle links: Autor Sylvain 
Petiet, Quelle: https://theconversa-

tion.com/obama-nungara-le-ver-
venu-dargentine-qui-envahit-les-

jardins-francais-131004).

Bildquelle links: Bild unverändert 
übernommen. Autor Jean-Lou 

Justine, Leigh Winsor, Delphine 
Gey, Pierre Gros, Jessica Thévenot. 

CC BY-SA 4.0: https://creative-
commons.org/licenses/by-sa/4.0/

deed.en
Rechts: Autor Pierre Gros. Quelle: 
https://www.derstandard.at/sto-
ry/2000115579655/die-invasion-

des-obama-wurms

Cercle exotique KVU CCE CCA

Um die Ausbreitung von weiteren invasiven Neophyten6 zu verhindern, müssen 
Kunden über die Problematik und die notwendigen Pflegemassnahmen infor-
miert werden.7  

Die Kunden sollen diese Informationen erhalten, bevor sie sich zum Kauf 
der Pflanze entscheiden (nicht erst an der Kasse). 
Die Information soll den Kunden mit der Pflanze mitgegeben werden.

Dies kann erreicht werden, indem Etiketten mit dem entsprechenden Informati-
onstext an den betroffenen Pflanzen angebracht werden. 
– Ein Beispiel-Text ist unten aufgeführt. 
– Ausführlichere Versionen des Textes sowie gleichwertige www-Links sind zu-

lässig. 
– Die Form, das Format und die Farbe der Informations-Etikette sind frei wählbar. 

ACHTUNG 
Unkontrolliert kann diese Pflanze die Natur gefährden! 
Darf nur unter Kontrolle im Siedlungsgebiet wachsen. 
Bestände pflegen: zurückschneiden, Früchte und Samen entfernen. 
Nicht selber kompostieren; Schnittgut über Grünabfuhr  
oder Kehrichtabfuhr entsorgen. 
Art. 5 Freisetzungsverordnung / www.infoflora.ch g Neophyten

Vorbedruckte Schlaufenetiketten können bestellt werden bei:
JardinSuisse, Sekretariat, info@jardinsuisse.ch, Tel. 044 388 53 00

Rechtliche Grundlagen
Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die sich stark vermehren, 
unkontrolliert ausbreiten und so einheimische Pflanzen und Tiere verdrängen. 
Einige dieser Pflanzen gefährden zudem die Gesundheit von Mensch und Tier, 
verursachen Schäden an Bauwerken oder führen zu Ernteverlusten in der Land- 
und Forstwirtschaft. Invasive Neophyten verursachen jährlich hohe Kosten.

Der Umgang1 mit invasiven Neophyten ist rechtlich geregelt.2 Für den 
Verkauf dieser Pflanzen ergeben sich folgende Einschränkungen:

Die kantonalen Behörden überwachen anhand von Stichproben die Ein-
haltung der Vorschriften. Bei Beanstandungen trägt der Betrieb die 
Kosten der Kontrolle.

Verbot
Jeder Umgang mit bestimmten invasiven Neophyten 
ist verboten. Wer sich nicht daran hält, macht sich 
strafbar.3

Verkaufs-Verzicht
Invasive Neophyten, die in ihrer Ausbreitung nicht 
kontrolliert werden können und dadurch Schäden 
anrichten, sollen nicht verkauft werden. Jeder Be-
trieb ist verpflichtet, selbständig das Risiko der Pflan-
zen in seinem Sortiment zu beurteilen. Als Hilfsmittel 
wurde durch Branchen – Vertreter und Behörden eine 
Liste mit Beispielen von problematischen Pflanzen-
arten erarbeitet.4,5

Informations-Pflicht
Um die Ausbreitung von weiteren invasiven Neophy-
ten zu verhindern, müssen Kunden über die Proble-
matik und über die notwendigen Pflegemass nahmen 
informiert werden. Die Kunden sollen diese Informa-
tionen vor dem Kaufentscheid erhalten und mitsamt 
der Pflanze nach Hause nehmen. Genauere Informa-
tionen: siehe nebenan.

1 Umgang: z.B. das Pflanzen, Pflücken, Transportieren, Verkaufen dieser Arten (inkl. Hybriden und Sorten)
2 Freisetzungsverordnung (FrSV, SR 814.911) vom 1. Oktober 2008
3 vgl. Verbotsliste im Anhang 2 der FrSV
4 In Anwendung der Selbstkontrolle nach Art. 4 FrSV; vgl. auch CE-Empfehlung «Verkaufseinschränkungen»
5 Gutgeheissen durch den Schweizerischen Floristen-Verband SFV sowie der Kommission SKBEQ

Vorgaben zur Informations-Pflicht

6  Sämtliche Pflanzen der Schwarzen Liste und der Watch-List von Info Flora, die nicht vom Verbot oder vom Verkaufs- 
Verzicht betroffen sind  (vgl. Vorderseite dieses Blattes)

7 Gemäss Informations-Pflicht nach Art. 5 Freisetzungsverordnung

Beispieltext

Invasive  
Neophyten  
im Verkauf

Beachten Sie die Einschränkungen 
beim Verkauf von invasiven  
Neophyten. Wählen Sie nach  
Möglichkeit einheimische  
und unproblematische  
Pflanzen arten.

Kontakt 
Cercle Exotique c/o Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), +41 (0)43 259 32 60, neobiota@bd.zh.ch  
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/de#chap_4/sec_3
https://umwelt.tg.ch/public/upload/assets/95733/Empfehlung_zu_Einschraenkungen_beim_Verkauf.pdf
https://umwelt.tg.ch/public/upload/assets/95733/Empfehlung_zu_Einschraenkungen_beim_Verkauf.pdf
https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/200504130128_Infoflyer_Neophyten_CE_04052020.pdf
file:///S:/Daten/Downloads/BrowserTemp/Merkblatt_Plattwurm.pdf
file:///S:/Daten/Downloads/BrowserTemp/Merkblatt_Plattwurm.pdf


Neobiota-Tagung

Am Nachmittag des 21. Septembers 2021 trafen sich über 60 Personen 
zur 1. Neobiota-Tagung im Thurgauerhof Weinfelden. Die Leiterin der 
Fachstelle Biosicherheit des Kantons, Natalie Messer, stellte das neue 
Strategie- und Umsetzungskonzept, das seit diesem Jahr gültig ist, vor. 
Ausserdem präsentierte sie zusammen mit Daniel Schöpfer von der Stadt 
Frauenfeld das Projekt Schmalblättrige Greiskraut und die daraus gewon-
nenen Erfahrungen der Städte Frauenfeld und Arbon. Natalie Messner 
zeigte zudem, wie gegen die Rotwangen-Schmuckschildkröte und die 
Asiatische Tigermücke vorgegangen wird. Florian Sandrini vom Pflanzen-
schutzdienst des Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg stellte 
besonders gefährliche Schadorganismen für die Landwirtschaft vor und wie 
diese bekämpft werden. Wie das Amt für Umwelt die Bevölkerung zum 
Thema invasive Neobiota sensibilisiert und welche Hilfsmittel für Gemein-
den vorhanden sind, präsentierte Denise Debrunner, Kommunikation Amt 
für Umwelt.

Beim anschliessenden Apéro konnten sich die Teilnehmenden untereinan-
der und mit den Referierenden austauschen. Die Neobiota-Tagung möch-
ten wir nicht jährlich, aber trotzdem regelmässig durchführen, um den 
gegenseitigen Austausch zu fördern.

Alle Präsentationen zur Tagung finden Sie unter umwelt.tg.ch/neobiota 

Denise Debrunner, Kommunikation denise.debrunner@tg.ch

Neben den Neophytenschulungen und der Neophytenausstellung bietet 
das Amt für Umwelt jährlich eine begrenzte Anzahl von zweistündigen 
Informationsveranstaltungen zum Thema invasive Neophyten an. Durchge-
führt werden diese im Auftrag vom Kanton Thurgau von Frau Andrea 
Kaufmann vom Büro Umsicht. Auch dieses Jahr wurde dieses Veranstal-
tungsangebot stark genutzt. So konnten dadurch Personen aus verschie-
denen Arbeitsgebieten wie z. B. aus dem Garten- und Gleisbau, Liegen-
schaftsunterhalt sowie Dachbau erreicht, informiert und sensibilisiert 
werden. 

Infoveranstaltungen "Exotische Problempflanzen"

https://umwelt.tg.ch/public/upload/assets/108175/Neobiota_Strategie-_und_Umsetzungskonzept_2021%E2%80%932024.pdf
https://umwelt.tg.ch/public/upload/assets/101807/Merkblatt%20Schmalbl%C3%A4ttriges%20Greiskraut.pdf
https://umwelt.tg.ch/public/upload/assets/114452/Rotwangen-Schmuckschildkroete_Plakat.pdf
https://umwelt.tg.ch/public/upload/assets/119187/Asiatische-Tigermuecke_Erkennen-und-eindaemmen.pdf
http://umwelt.tg.ch/neobiota
mailto:denise.debrunner%40tg.ch?subject=


Informationen aus den Gemeinden

Neophyten-Tauschaktion  
der Gemeinden Kradolf-Schönenberg und Sulgen
Die Neophyten-Tauschaktion der Umwelt- und Nachhaltigkeitskommission 
der Gemeinde Kradolf-Schönenberg in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Sulgen sowie dem gemeinsamen Werkhof fand am Samstag, 30. Oktober 
2021, seinen Abschluss. Bei herbstlich nebligem Wetter wurden die einhei-
mischen Ersatzpflanzen aufgereiht und Informationsmaterial ausgelegt. Die 
Teilnehmenden konnten sich unter fachlicher Begleitung durch Umweltin-
genieur Martin Götsch wertvolle Ratschläge abholen und so sicherstellen, 
dass die Ersatzpflanzen an ihrem neuen Standort optimale Startbedin-
gungen vorfinden. Die Gewinner des Wettbewerbes erhielten zudem die 
entsprechenden Gutscheine ausgehändigt. Gemeindepräsident Andreas 
Opprecht traf mit seiner Aussage, dass die Tauschaktion und die herausge-
gebenen Ersatzpflanzen einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung 
darstellt und somit den Schutz einheimischer Pflanzen fördert, auf den 
Punkt. 

Die Organisation erfolgte gemeinsam mit Martin Götsch vom Büro für 
Landschaft & Biodiversität BLAN B. Die Bevölkerung der Gemeinden 
Kradolf-Schönenberg und Sulgen konnten während acht Wochen Neophy-
ten zeitunabhängig beim Werkhof abgeben und sich per Email mit Name 
und Adresse melden. Somit wussten wir jederzeit, wie viele Teilnehmenden 
wir zu erwarten hatten. Begleitend haben wir vier Berichte in den jeweiligen 
Gemeinde-Mitteilungsblättern veröffentlicht. Eine Woche vor der Tauschak-
tion haben wir die Teilnehmenden gebeten, die Wahl ihrer Ersatzpflanzen 
vorzunehmen. Sie konnten zwischen einer einheimischen Staude oder drei 
Sträuchern wählen. Mit diesen Angaben konnten wir die Pflanzen bestellen. 
Für spontane Besuche hielten wir noch einige Pflanzen in der Hinterhand. 
Bei einem grösseren Ansturm von Personen, hätten wir diese direkt an das 
Stift Höfli verwiesen. 

Die Organisation der Neophyten-Tauschaktion haben wir bewusst schlank 
gehalten. Bei solchen Aktionen darf man keinen Ansturm von Teilneh-
menden erwarten. Wir haben jedoch eine kleine, aber gut informierte 
Bevölkerungsgruppe angesprochen. Dementsprechend konnten wir auch 
mit kleinem Budget (rund CHF 1000.-)  viel bewegen.

Dominik Bosshart, Gemeinderat Kradolf-Schöneberg

Dominik Bosshart, Gemeinderat (links) und 
Tobias Stübi, Werkhofleiter (rechts) mit dem 
Neophyten-Entsorgungs-Container.

Wir danken den Gemeinden Kradolf-Schönenberg und Sulgen für diese 
Aktion und dafür, dass Sie sie mit uns geteilt haben.

Haben Sie in Ihrer Gemeinde Erfahrungen bei der Bekämpfung von 
invasiver Neobiota gemacht, die Sie gerne mit uns und den anderen 
Gemeinden teilen möchten, dann melden Sie sich bei der Fachstelle 
Biosicherheit neobiota.afu@tg.ch

Jede Gemeinde, die einen Beitrag für unseren Newsletter erstellt, erhält 
das Buch „Gärtnern ohne invasive Neophyten“ (siehe Buchtipp) von uns 
geschenkt.

Die bestellten Stauden und Sträucher 
werden abgeholt.

mailto:neobiota.afu%40tg.ch?subject=


Aktuelles
Ausstellung „Exotische Problempflanzen 2022“ 
Neophytenausstellung 2022
Bereits zum fünften Mal tourt die Neophytenausstellung Anfang Sommer 
2022 durch sieben Gemeinden im Kanton Thurgau. Die selbsterklärende 
Ausstellung wird in verschiedenen Gemeinden jeweils eine Woche lang 
gezeigt. Dadurch soll die Bevölkerung bzgl. dieser Problematik informiert 
und sensibilisiert werden. 

Ein Platz ist noch frei. Hat Ihre Gemeinde Interesse? Dann melden Sie sich 
bitte unter neobiota.afu@tg.ch.

SANU Neophytenschulungen 2022
Die sanu future learning ag bietet jedes Jahr ein breites Fortbildungsange-
bot. Auch zum Thema Neophyten sind bereits jetzt für den Sommer 2022 
verschiedene Bildungsangebote aufgeschaltet:
• Neophytenmanagement im Strassen- und Grünflächenunterhalt
• Umgang mit invasiven Problempflanzen auf Baustellen und Deponien
• Artenkenntniskurs invasive Neophyten

Weitere Details und Anmeldung finden Sie unter www.sanu.ch

Buchtipp: "Gärtnern ohne invasive Neophyten"
Das Buch "Gärtnern ohne invasive Neophyten" (Erschienen 2018 im Haupt 
Verlag) von Norbert Griebl, Gärtnermeister und Kräuterpädagoge aus 
Österreich, befasst sich mit der Gartenplanung und Pflanzenwahl, mit dem 
Ziel die Biodiversität im eigenen Garten zu fördern. Darin werden 70 einhei-
mische Pflanzen (des deutschsprachigen Raums), die sich als Alternativen 
für invasive Gartenpflanzen anbieten, thematisiert und porträthaft vorge-
stellt. Das Buch ist somit ein exzellenter Ratgeber für alle, die naturnah 
gärtnern wollen.

Gärtnern ohne invasive Pflanzen | Haupt-Online Buchshop

Neuer Flyer: Asiatische Tigermücke – Erkennen und eindämmen
Im Flyer Asiatische Tigermücke – Erkennen und eindämmen wird neben 
dem Aussehen und der Verbreitung auch aufgezeigt, wie und wo man ein 
verdächtigest Tier melden kann. Eine Grafik zeigt zudem, wo sich die 
Asiatische Tigermücke vermehrt und wie sie durch die Elimination der 
Brutplätze bekämpft werden kann.

Gedruckte Exemplare können Sie bei der Fachstelle Biosicherheit unter 
neobiota.afu@tg.ch bestellen.

Asiatische Tigermücke

Erkennen und  

eindämmen

Amt für Umwelt

Ergreifen Sie folgende Massnahmen (April–Oktober): VERMEIDEN Sie Brutstätten

Bilder: Francis Schaffner, Grafiken: Amt für Umwelt TG

Auf Pflanzenuntersetzer und Wasserbehälter 

verzichten oder regelmässig entleeren

Leere Behälter (Giesskannen, Eimer, Spiel-

zeug, usw.) unter Dach lagern oder umdrehen, 

damit sich kein Regenwasser ansammeln 

kann

Fässer abdichten (z. B. mit Gardinenstoff und 

Gummiband)

Dachrinnen regelmässig von Verstopfungen 

befreien

Wasser in Kinderplanschbecken und Tränken 

für Tiere mindestens einmal pro Woche restlos 

entleeren

Löcher in Mauern und Boden mit Sand 

auffüllen

Fliessende Gewässer (wie z. B. Bäche), grössere stehende Gewässer (wie z. B. Teiche oder Biotope) und 

Schwimmbecken mit gechlortem Wasser sind keine Brutstätten für Tigermücken.

Impressum
Der Neobiota-Newsletter erscheint mehrmals jährlich.  
Herausgeber: Fachstelle Biosicherheit des Amts für Umwelt Thurgau, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld,  
058 345 51 51, umwelt.tg.ch
An- und Abmeldungen für den Newsletter bitte an neobiota.afu@tg.ch.
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